Versicherung fiir landwirtschaftliche Betriebe

Informationsblatt zu Versicherungsprodukten

TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.

Landesdirektion Siidtirol-Trentino Produkt: ' ml“
Schlachthofstrale 30, 39100 Bozen

Fdrn Landwirt
Handelsregistereintrag/Handelskammer Bozen: TLI17, Fassung 01/2020

02491180218

ACHTUNG: Hier finden Sie nur die wichtigsten Informationen zu |hrer Versicherung. Die vollstéandigen vorvertraglichen und
vertraglichen Informationen finden Sie im Versicherungsantrag, in der Versicherungspolizze und in den

Versicherungsbedingungen.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?

Feuer- und Zusatzversicherungen fir landwirtschaftliche Betriebe, sowie Haftpflichtversicherung

’J‘\ Was ist versichert?

v Feuerversicherung: Brand, Blitzschlag, Explosion
und Brandstiftung, elektrische und elektronische
Ereignisse, soziopolitische Ereignisse, Bersten,
Absturz von Personen- und Lastenaufzligen,
Absturz und Blitzschlag mit Todesfolge bei Tieren,
Nebenkosten

Zusatzlich kann versichert werden:

v Leitungswasserversicherung: Schaden durch
Leitungswasser, Kosten fiir die Suche und die
Reparatur von Frost- und Bruchschaden an
wasserfuhrenden Rohrleitungen, Nebenkosten

v Sturmversicherung: Sturm, Hagel, Schneedruck,
Felssturz, Steinschlag, Erdrutsch, Nebenkosten

v Glasversicherung: Glasbruch an u.a. Fenstern,
Turen, Lichtkuppeln, Duschkabinen,
Wandspiegeln, Wintergarten und Windfangen,
Glasdachern, Nebenkosten

v" Versicherung auBergewohnlicher
Naturereignisse: Schaden durch Lawinen,
Lawinluftdruck, Vermurung, Hochwasser und
Uberschwemmung und Riickstau aus der
Kanalisation infolge von aulergewohnlichen
Witterungsniederschlagen

v Einbruch-Diebstahlversicherung: Schaden
durch Einbruchdiebstahl und Beraubung sowie die
Wiederherstellung beschadigter oder
Wiederbeschaffung entwendeter
Gebaudebestandteile bis 5.000,- Euro

v' Haftpflichtversicherung (landwirtschaftliche
Betriebshaftpflicht, Haus- und
Grundbesitzerhaftpflicht, Privathaftpflicht):
Schadenersatzverpflichtungen infolge von
Personen- und Sachschaden aufgrund
zivilrechtlicher Haftung

Hinweis:

Die vorgenannten Leistungen gelten nur, sofern sie
im Versicherungsantrag und in der
Versicherungspolizze vereinbart sind.
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m Was ist nicht versichert?

Allgemeine Ausschllisse Feuer- und Zusatzversicherungen

* Vorsatz

* Kriegsereignisse jeder Art, Blirgerkrieg, Revolution, Rebellion

x Seebeben, Vulkanausbriiche, Sturmflut, Meteoriteneinschlag

x Kernenergie, radioaktive Isotopen oder ionisierende Strahlung

% Indirekte Schaden

Ausschlisse in der Feuerversicherung

% Schaden an Sachen, die bestimmungsgeman einem Nutzfeuer, der
Warme oder dem Rauch ausgesetzt werden

X Schaden an Sachen, die in ein Nutzfeuer fallen oder geworfen
werden

x Sengschaden

Ausschlisse in der Leitungswasserversicherung

x Schaden an Anlagen, die ausschlieBlich Witterungsniederschlage
ableiten

x Schaden an oder durch Sprinkleranlagen

% Schaden durch Grundwasser, Hochwasser, Uberschwemmung,
Vermurung, Wasser aus Witterungsniederschlagen und dadurch
verursachten Ruckstau

Ausschlusse in der Sturmversicherung

% Schaden durch Lawinen oder Lawinenluftdruck, Sturmflut,
Hochwasser, Uberschwemmung oder Vermurung

% Schaden durch Wasser und dadurch verursachten Riickstau sowie
durch dauernde Witterungs- oder Umwelteinfliisse

% Schaden durch Bewegung von Boden- oder Gesteinsmassen, wenn
diese Bewegung durch Bautatigkeiten oder bergmannische
Tatigkeiten verursacht wurde

* Schaden durch Bodensenkung

x Beeintrachtigungen ohne Auswirkungen auf die Brauchbarkeit,
Funktionsfahigkeit oder Nutzungsdauer der Sachen

x Schaden, die dadurch entstanden sind, dass sich versicherte
Bauwerke oder Teile davon in einem baufélligen Zustand befunden
haben

* Schaden, die dadurch entstanden sind, dass im Zuge von Neu-, Zu-
oder Umbauten versicherter Bauwerke, Gebaudebestandteile nicht
oder noch nicht entsprechend fest mit dem sonstigen Bauwerk
verbunden waren oder Gebaudebestandteile aus der tiblichen
Verbindung mit dem Bauwerk gelést wurden

% Schaden durch Grundwasser

% Schaden, die dadurch entstehen, dass das Wasser durch Fenster
und/oder Turen eindringt, die gedffnet, gekippt oder undicht sind

% Verglasungen und Kunststoffverglasungen aller Art, auch
Lichtkuppeln

% Bewegliche Sachen im Freien und auf dem Transport

Ausschlusse in der Glasbruchversicherung

% Treib- und Gewachshauser

% Schaden durch Zerkratzen, Verschrammen oder Absplittern der
Kanten, der Glasoberflache oder der darauf angebrachten Folien,
Malereien, Schriften oder Beldge, auch eines Spiegelbelages

% Schaden an Fassungen und Umrahmungen

Folgeschaden

% Schaden, die beim Einsetzen, beim Herausnehmen oder beim
Transport der Glaser entstehen

x Schaden, die durch Tatigkeiten an den Glasern selbst, deren
Fassungen oder Umrahmungen entstehen
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Ausschlisse in der Versicherung AuRergewodhnliche

Naturereignisse

% Schaden durch Grundwasser, Sickerwasser und
Schneeschmelze

* Schaden durch Dachlawinen

X Wasserschaden, die nicht auf eines der versicherten
Schadenereignisse zuriickzufiihren sind

* Schaden durch Bewegung von Felsblécken, Gesteins-
oder Erdmassen sowie durch Vermurung, wenn ein
derartiges Ereignis durch Erdaufschittungen bzw. -
abgrabungen, zudem durch Sprengungen oder die
ErschlieBung gasformiger, flissiger oder fester Stoffe aus
dem Erdinnern verursacht wurde

% Schaden, die dadurch entstanden sind, dass sich
versicherte Bauwerke oder Teile davon in einem
baufalligen Zustand befunden haben

X Schaden, die dadurch entstanden sind, dass
Gebaudebestandteile, die im Zuge von Neu-, Zu- oder
Umbauten versicherter Bauwerke, nicht oder noch nicht
entsprechend fest mit dem sonstigen Bauwerk verbunden
waren oder Gebaudebestandteile aus der ublichen
Verbindung mit dem Bauwerk gelést wurden

Ausschlusse in der Einbruch-Diebstahlversicherung

% Diebstahl oder Abhandenkommen von Sachen, ohne
dass ein Einbruch oder eine Beraubung vorliegt

* Vorsatz des Versicherungsnehmers oder dessen
Reprasentanten

* Schaden, die durch vorsatzliche Handlungen von
Personen herbeigefiihrt werden, die mit dem
Versicherungsnehmer in hauslicher Gemeinschaft leben

x Schaden, die durch vorsatzliche Handlungen von
Personen herbeigefiihrt werden, die fur den
Versicherungsnehmer tatig sind und Zugang zu den
Versicherungsraumlichkeiten haben, es sei denn, dass
der Einbruchdiebstahl zu einer Zeit begangen wird,
wahrend der die Versicherungsraumlichkeiten fiir sie
verschlossen sind und von diesen Personen weder
richtige noch falsche Schlussel verwendet werden

x Schaden durch Beraubung auf Transportwegen
(Botenberaubung)

x Schaden durch entgangenen Gewinn und mittelbare
Schaden

Ausschlisse Kihlgutversicherung

% Innere Unruhen, Streik, Handlungen Streikender oder
Ausgesperrter, die auf das Betriebsgrundstiick eindringen
oder widerrechtlich dort verbleiben

% Fehler und Mangel, welche bei Abschluss der
Versicherung vorhanden waren und dem
Versicherungsnehmer oder den in leitender Stellung fir
die Betriebsfilihrung verantwortlichen Personen bekannt
waren oder bekannt sein mussten

* Schaden infolge gewodhnlicher Abnutzung der
Kuhleinrichtungen, sowie infolge von
Alterserscheinungen, Korrosion, Rost oder sonstigen
Ablagerungen

x Unsachgemale oder mangelhafte Vorbehandlung oder
Verpackung der Ware sowie durch nicht einwandfreien
Zustand der Ware bei der Einlagerung, durch
unsachgemafes Einfrieren, durch unzweckmafige
Lagerung

x Vorzeitige Inbetriebnahme der Kihlanlage nach einem
Schaden vor Beendigung der endguiltigen
Wiederherstellung der Kiihlanlage und vor
Gewahrleistung eines ordnungsmaRigen Betriebes

. Wo bin ich versichert?

% Schwund oder naturliche Veranderung der Waren
% Hochwasser und Uberschwemmung

Ausschlusse in der Haftpflichtversicherung

% Vorsatz

x Anspriiche aus Gewahrleistung fiir Mangel

*  Anspriche, die Uber den Umfang der gesetzlichen
Schadenersatzpflicht hinausgehen

x Ersatzleistungen fir die Erflllung von Vertragen

¥ Schaden im Zusammenhang mit Atomenergie, mit Gentechnik,
elektromagnetischen Feldern und Asbest

* Schaden durch den Verkehr von Kraftfahrzeugen

* Haltung und Verkehr von Wasser- und Luftfahrzeugen, oder
Luftfahrtgeraten und motorbetriebenen Sonderfahrzeugen

* Schaden, die dem Versicherungsnehmer und dessen Angehdrigen,
zugeflgt werden

* Schaden, die den Gesellschaftern des Versicherungsnehmers und
deren Angehdrigen zugefiigt werden

x Schaden, die Gesellschaften, an denen der Versicherungsnehmer
oder seine Angehdrigen beteiligt sind oder die demselben Konzern
angehoren, zugefugt werden, im Ausmal} der Beteiligung

x Schaden durch Krieg, innere Unruhen, Terror u.a.

x Schaden an entliehenen, gemieteten, geleasten, gepachteten oder
Uberlassenen Sachen

x Schaden an Sachen, die in Verwahrung genommen wurden

x Schaden an beweglichen und unbeweglichen Sachen durch
Beniitzung, Beforderung, Bearbeitung oder ahnliche Tatigkeiten

x Schaden aus Personlichkeits- oder Namensrechtsverletzungen

* Schaden aus Anfeindung, Schikane, Belastigung,
Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierungen

x Schadenersatzverpflichtungen wegen Schaden, die an den vom
Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder fiir seine
Rechnung von Dritten) hergestellten oder gelieferten Arbeiten oder
Sachen infolge einer in der Herstellung oder Lieferung liegenden
Ursache entstehen

Hinweis:
Es gibt weitere spezielle Ausschliisse, die in den
Versicherungsbedingungen beschrieben sind.

Gibt es Deckungsbeschriankungen?

Die Leistungen sind bei jedem Schadenfall mit den in der
Polizze und in den Versicherungsbedingungen vereinbarten
Versicherungssummen oder den vereinbarten
Héchstbetragen begrenzt.

Ist die Versicherungssumme niedriger als der
Versicherungswert wird der Schaden im Verhaltnis
ausgezahlt.

Das Bestehen von Selbstbehalten ist mdglich und wird
vertraglich vereinbart. Die Entschadigungsleistung wird um
jenen Selbstbehalt gekirzt.

v Fur die Feuer- und Zusatzversicherungen und die Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung gilt der

Versicherungsschutz innerhalb Italiens.

v Fir die Landwirtschaftliche Haftpflichtversicherung gilt der Versicherungsschutz geographisch gesehen in Europa.
v' Fir die Privathaftpflichtversicherung gilt der Versicherungsschutz weltweit.
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Welche Verpflichtungen habe ich?

— Die TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. muss vollstandig und ehrlich tGber das versicherte Risiko informiert werden —
vor Vertragsabschluss und wahrend der Vertragslaufzeit.

— Jede Erhéhung oder Verminderung des versicherten Risikos ist umgehend schriftlich mitzuteilen. Nach
Vertragsabschluss darf ohne Einwilligung des Versicherers keine Gefahrenerhéhung vorgenommen werden.

— Das Bestehen oder der nachtragliche Abschluss einer anderen Versicherung fir dasselbe Risiko ist schriftlich
anzuzeigen.

— Die Versicherungspramien sind fristgerecht zu bezahlen.

— Ein Versicherungsfall ist der TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. innerhalb von drei Tagen zu melden.

Wann und wie zahle ich?

Wann: Sie zahlen Ihre Pramie fristgerecht im Voraus zum festgesetzten Zahlungstermin. Die erste Pramie spatestens
gegen Aushandigung der Polizze — je nach vertraglicher Vereinbarung: jahrlich, halbjahrlich oder vierteljahrlich.

Wie: Je nach Vereinbarung, an Ihren betreuenden Vermittler oder direkt an die TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.
mittels SEPA-Lastschrift, Uberweisung oder eines sonstigen vereinbarten zugelassenen Zahlungsmittels.

E Wann beginnt und endet der Versicherungsschutz?

Beginn: Sofern nichts anderes vereinbart ist, ist die Versicherung ab 00:00 Uhr des in der Polizze angegebenen Tages
wirksam, falls die Pramie bzw. die erste Pramienrate bereits bezahlt wurde. Ansonsten wird sie um 00:00 Uhr des Tages
wirksam, der auf die Zahlung der Pramie folgt.

Ende: Betragt die vereinbarte Versicherungsdauer weniger als ein Jahr, endet der Versicherungsschutz ohne Kiindigung
zum vereinbarten Zeitpunkt. Vertrage mit einer Dauer von einem Jahr oder langer verlangern sich nach Vertragsablauf
jeweils automatisch fir ein weiteres Jahr, sofern Sie oder die TIROLER nicht fristgerecht kiindigen.

m Wie kann ich den Vertrag kiindigen?

Beide Vertragspartner kénnen den Versicherungsvertrag mit einer Frist von 30 Tagen mittels eingeschriebenen Briefes
mit Riickschein oder zertifizierter E-Mail (PEC) zur vereinbarten Félligkeit kiindigen.
Dartber hinaus kann der Vertrag aus weiteren Griinden, z.B. im Schadenfall, gekiindigt werden.

DIP — Firn Landwirt — 30.03.2026 3/3



	Was ist nicht versichert?
	Was ist versichert?
	Gibt es Deckungsbeschränkungen?
	Wo bin ich versichert?
	Welche Verpflichtungen habe ich?
	Wann und wie zahle ich?
	Wann beginnt und endet der Versicherungsschutz?
	Wie kann ich den Vertrag kündigen?

